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+ Siehe § 9 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 

23. Juni 1960 (BGB1. I S.  341). 



I. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Reuls-

bergweg" ist durch einen grauen Farbstreifen eindeutig 

gekennzeichnet. 

Der Plan erfaßt das Teilstück des Reulsbergweges - etwa von 

Haus Nrn. 20 bis 46 - mit den östlich und nördlich angrenzen-

den Flächen bis etwa in Höhe des Ehrenmals im Volkspark, ein-

schließlich der Grundstücke Haus Nrn. 13a bis 27. 

11. Allgemeines 

Der Bebauungsplan ltReulsbergweg"dient dem Zweck, das 

Interesse bezüglich der baulichen Nutzung von Grundstücken 

und das Interesse an der Erhaltung von Grün- und Erholungs-

flächen eindeutig gegeneinander abzugrenzen. Damit soll 

einer weiterenZersiedelung des Geländes am Volkspark vorge-

beugt werden. 

Der vorhandene Siedlungsbereich wird dabei nach Osten er-

weitert und insgesamt als reines Wohngebiet (WR) mit I-ge-

schossiger Bauweise festgesetzt. Die Neubaumöglichkeiten 

lassen 4 Einzelhäuser mit ca. 8 Wohnungseinheiten zu. Zur 

Erschließung wird die vom Reulsbergweg abzweigende vorhandene 

Stichstraße zu den Häusern Nr. 15 bis 13a weiter in öst-

licher Richtung verlängert und als öffentliche Verkehrsfläche 

festgesetzt. Die zwischen den Hausern 25a und 27 möglichen 

Neubauten sind über eine voi-handene private Zufahrt an den 

Reulsbergweg angeschlossen. 

Weiter von Bedeutung sind die Festsetzungen des Bebauungs-

planes, die die in der Verbandsgrünfläche und im Landschafts-

schutzgebiet liegenden Flächen für die Forstwirtschaft 

sichern. 

111. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind erforderlich. 



IV. Kosten 


Die durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes voraus- 


sichtlich entstehenden Kosten wurden überschläglich er- 


mittelt und betragen für 


Bodenordnung : 


Straßenbau: 


Kanalbau : 

Aufgrund der Satzung der Stadt Essen über die Erhebung 


von Erschließungsbeiträgen werden voraussichtlich Ca. 


60.000,-- DM wieder vereinnahmt. 
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Diese Begründung hat gemäß 3 2 Abs. 6 des Bundesbou- 
1. I S. 341) in der Zeit 
1 öffentlich ausgelegen. 
n 23.August 1971 

1 der Auslegung d& Planes und der Begründung sii:d gemäfi 
: 5 12 des Bundesbaugesetzes ortsüblich irn Amtsblatt der 

bekanntgemocht worden. 
den 29.Mai 1972 




